
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Hagen Reinhold, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, Renata 
Alt, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg 
(Südpfalz), Sandra Bubendorfer-Licht, Dr. Marco Buschmann, Britta Katharina 
Dassler, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas 
Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja 
Hessel, Manuel Höferlin, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, 
Dr. Christian Jung, Dr. Marcel Klinge, Daniela Kluckert, Carina Konrad, 
Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Till Mansmann, Alexander Müller, Dr. Martin 
Neumann, Bernd Reuther, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta, Dr. Hermann Otto 
Solms, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Stephan Thomae, Dr. Florian 
Toncar, Gerald Ullrich, Sandra Weeser, Nicole Westig, Katharina Willkomm und 
der Fraktion der FDP

Vertragsmanagement der Treuhandanstalt/Bundesanstalt für Sondervermögen

Die Deutsche Einheit jährt sich 2020 zum 30. Mal. Mit der Wiedervereinigung 
mussten damals zwei vollständig verschiedene Wirtschaftssysteme ineinander 
verwoben werden. Einerseits war nach Ansicht der Fragesteller da ein bewähr-
tes und erfolgreiches, Wohlstand erzeugendes System der sozialen Marktwirt-
schaft und andererseits ein gescheitertes, sozialistisches System der Planwirt-
schaft, das binnen kürzester Zeit in das etablierte Modell der sozialen Markt-
wirtschaft überführt werden musste. Für diese enorme Herausforderung gab es 
weder vorliegende Pläne oder Konzepte noch Erfahrungen aus anderen Län-
dern. Es wurde in allen Bereichen Neuland betreten und ein Präzedenzfall ge-
schaffen. Niemand kann bezweifeln, dass dabei Fehler passiert sind. Zugleich 
hat der zweite parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Treuhandanstalt 
festgestellt, „… dass die Treuhandanstalt ihre Aufgaben nach dem Treuhandge-
setz den Umständen entsprechend erfüllt hat“ (Bundestagsdrucksache 12/8404). 
Trotzdem werden passend zu den anstehenden Jubiläen wieder Stimmen laut, 
die versuchen, der Treuhandanstalt und ihren Nachfolgeorganisationen wie der 
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Verantwortung 
für Umstände anzuheften, für die das aus Sicht der Fragesteller historisch er-
wiesene Scheitern des Sozialismus verantwortlich ist (https://www.deutschland
funk.de/afd-und-die-linke-wahlkampf-mit-der-treuhand.1773.de.html?dram:arti
cle_id=452528). Die Bewertung der Treuhand sollte nach Ansicht der Frage-
steller nicht der politischen Meinung überlassen werden. Eine wissenschaftli-
che und fundierte Beschreibung dessen, was passiert ist, ist der richtige Weg. 
Das 30. Jubiläum ist aus Sicht der Fragesteller ein guter Zeitpunkt, nüchtern 
und ohne politische Hetze das Thema Treuhand einmal abschließend aufzugrei-
fen und zu ergründen, was erreicht wurde und was nicht. Zugleich muss auf-
richtig mit den Fragen umgegangen werden, die beispielsweise der Bundes-
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rechnungshof zur Vertragsgestaltung und zur Vertragskontrolle der Privatisie-
rung durch die Treuhand in seinem Bericht aus dem Jahre 1995 kritisiert hatte 
(Bundestagsdrucksache 13/2600). Das Ziel ist es, ein Stück weit zur Transpa-
renz beizutragen, um nach Ansicht der Fragesteller der Instrumentalisierung der 
Treuhandanstalt und der Geschehnisse der Wendezeit vorzubeugen.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Gibt oder gab es Forschungsvorhaben, wissenschaftliche Untersuchungen, 

o. Ä. durch die Bundesregierung oder in Kooperation mit der Bundesregie-
rung, die das Thema Treuhand/BvS wissenschaftlich aufarbeiteten bzw. 
aufarbeiten, und wenn ja,
a) wer wird bzw. wurde damit beauftragt (soweit datenschutzrechtlich zu-

lässig);
b) falls noch nicht abgeschlossen, wie weit sind die Vorhaben bzw. Unter-

suchungen fortgeschritten;
c) welche Ausgaben sind bzw. waren dafür eingeplant;
d) welche Erkenntnisse wurden dabei gewonnen?

 2. Welche Forschungsprogramme der Länder zur Treuhandanstalt/BvS sind 
der Bundesregierung bekannt, und mit welchen Volumen sind nach Kennt-
nis der Bundesregierung diese Programme ausgestattet (bitte nach Ländern 
aufschlüsseln)?

 3. Gibt oder gab es einen Wissensaustausch mit anderen ehemals sozialisti-
schen Staaten wie der UdSSR, wie Polen oder weiteren Staaten zu ähnli-
chen Vorgängen und (Re-)Privatisierungsmaßnahmen wie der deutschen 
Treuhand, und wenn ja,
a) welche Erkenntnisse konnten aus dem Austausch gewonnen werden;
b) wie wurden diese Erkenntnisse umgesetzt?

 4. Wie viele Privatisierungsverträge hat die Treuhandanstalt/BvS in den ost-
deutschen Bundesländern insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
 5. Wie viele Privatisierungsverträge in den ostdeutschen Bundesländern ent-

hielten keine Regelungen zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen 
in das entsprechende Unternehmen?

 6. Wie viele Privatisierungsverträge in den ostdeutschen Bundesländern ent-
hielten lediglich rechtlich nicht bindende oder in der Folge unwirksame 
Absichtserklärungen des Käufers zu zukünftigen Investitionen und Ar-
beitsplätzen in das entsprechende Unternehmen?

 7. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in den ostdeutschen Bundeslän-
dern (bitte nach Jahren auflisten)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;
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c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-

gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?
 8. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in den ostdeutschen Bundeslän-

dern (bitte nach Jahren auflisten)
a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

 9. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in den ostdeutschen 
Bundesländern geführt aufgrund von besonderen, juristisch nicht eindeuti-
gen Bedingungen, abhängigen Zusagen und fehlenden Regelungen über 
Nachweispflichten der Käufer?

10. Wie viele Verkaufsverträge in den ostdeutschen Bundesländern waren we-
gen welcher Gründe unwirksam?

11. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in den ostdeutschen Bundeslän-
dern
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart;
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

12. Wie viele Privatisierungsverträge hat die Treuhandanstalt/BvS in 
Mecklenburg-Vorpommern insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
13. Wie viele Privatisierungsverträge in Mecklenburg-Vorpommern enthielten 

keine Regelungen zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das 
entsprechende Unternehmen?

14. Wie viele Privatisierungsverträge in Mecklenburg-Vorpommern enthielten 
lediglich rechtlich nicht bindende oder in der Folge unwirksame Absichts-
erklärungen des Käufers zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen 
in das entsprechende Unternehmen?

15. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Mecklenburg-Vorpommern (bit-
te nach Jahren auflisten)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;

c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
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d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-
gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?

16. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Mecklenburg-Vorpommern (bit-
te nach Jahren auflisten)
a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

17. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in Mecklenburg-
Vorpommern geführt auf Grund von besonderen, juristisch nicht eindeuti-
gen Bedingungen, abhängigen Zusagen und fehlenden Regelungen über 
Nachweispflichten der Käufer?

18. Wie viele Verkaufsverträge in Mecklenburg-Vorpommern waren wegen 
welcher Gründe unwirksam?

19. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Mecklenburg-Vorpommern
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart;
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

20. Wie viele Privatisierungsverträge hat die Treuhandanstalt/BvS in Berlin 
insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
21. Wie viele Privatisierungsverträge in Berlin enthielten keine Regelungen zu 

zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entsprechende Unter-
nehmen?

22. Wie viele Privatisierungsverträge in Berlin enthielten lediglich rechtlich 
nicht bindende oder in der Folge unwirksame Absichtserklärungen des 
Käufers zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entspre-
chende Unternehmen?

23. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Berlin (bitte nach Jahren auflis-
ten)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;

c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-

gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?
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24. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Berlin (bitte nach Jahren auflis-
ten)
a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

25. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in Berlin geführt auf-
grund von besonderen, juristisch nicht eindeutigen Bedingungen, abhängi-
gen Zusagen und fehlenden Regelungen über Nachweispflichten der Käu-
fer?

26. Wie viele Verkaufsverträge in Berlin waren wegen welcher Gründe un-
wirksam?

27. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Berlin
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart;
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

28. Wie viele Privatisierungsverträge hat die Treuhandanstalt/BvS in Sachsen 
insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
29. Wie viele Privatisierungsverträge in Sachsen enthielten keine Regelungen 

zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entsprechende Un-
ternehmen?

30. Wie viele Privatisierungsverträge in Sachsen enthielten lediglich rechtlich 
nicht bindende oder in der Folge unwirksame Absichtserklärungen des 
Käufers zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entspre-
chende Unternehmen?

31. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Sachsen (bitte nach Jahren auf-
listen)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;

c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-

gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?
32. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Sachsen (bitte nach Jahren auf-

listen)
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a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

33. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in Sachsen geführt auf-
grund von besonderen, juristisch nicht eindeutigen Bedingungen, abhängi-
gen Zusagen und fehlenden Regelungen über Nachweispflichten der Käu-
fer?

34. Wie viele Verkaufsverträge in Sachsen waren wegen welcher Gründe un-
wirksam?

35. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Sachsen
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart;
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

36. Wie viele Privatisierungsverträge in Sachsen-Anhalt hat die Treuhandan-
stalt/BvS insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
37. Wie viele Privatisierungsverträge in Sachsen-Anhalt enthielten keine Re-

gelungen zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entspre-
chende Unternehmen?

38. Wie viele Privatisierungsverträge in Sachsen-Anhalt enthielten lediglich 
rechtlich nicht bindende oder in der Folge unwirksame Absichtserklärun-
gen des Käufers zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das 
entsprechende Unternehmen?

39. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Sachsen-Anhalt (bitte nach Jah-
ren auflisten)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;

c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-

gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?
40. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Sachsen-Anhalt (bitte nach Jah-

ren auflisten)
a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
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c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

41. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in Sachsen-Anhalt ge-
führt auf Grund von besonderen, juristisch nicht eindeutigen Bedingungen, 
abhängigen Zusagen und fehlenden Regelungen über Nachweispflichten 
der Käufer?

42. Wie viele Verkaufsverträge in Sachsen-Anhalt waren wegen welcher 
Gründe unwirksam?

43. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Sachsen-Anhalt
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart;
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

44. Wie viele Privatisierungsverträge hat die Treuhandanstalt/BvS in Thürin-
gen insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
45. Wie viele Privatisierungsverträge in Thüringen enthielten keine Rege-

lungen zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entspre-
chende Unternehmen?

46. Wie viele Privatisierungsverträge in Thüringen enthielten lediglich recht-
lich nicht bindende oder in der Folge unwirksame Absichtserklärungen des 
Käufers zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entspre-
chende Unternehmen?

47. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Thüringen (bitte nach Jahren 
auflisten)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;

c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-

gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?
48. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Thüringen (bitte nach Jahren 

auflisten)
a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
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e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

49. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in Thüringen geführt 
aufgrund von besonderen, juristisch nicht eindeutigen Bedingungen, ab-
hängigen Zusagen und fehlenden Regelungen über Nachweispflichten der 
Käufer?

50. Wie viele Verkaufsverträge in Thüringen waren wegen welcher Gründe 
unwirksam?

51. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Thüringen
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart,
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

52. Wie viele Privatisierungsverträge hat die Treuhandanstalt/BvS in Branden-
burg insgesamt abgeschlossen und beurkundet?
a) Wie viele dieser Verträge waren bzw. sind notariell beurkundete Verträ-

ge?
b) Wann verjährt der Zugriff auf die einzelnen Notarverträge (bitte für die 

nächsten fünf Jahre aufschlüsseln)?
53. Wie viele Privatisierungsverträge in Brandenburg enthielten keine Rege-

lungen zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das entspre-
chende Unternehmen?

54. Wie viele Privatisierungsverträge in Brandenburg enthielten lediglich 
rechtlich nicht bindende oder in der Folge unwirksame Absichtserklärun-
gen des Käufers zu zukünftigen Investitionen und Arbeitsplätzen in das 
entsprechende Unternehmen?

55. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Brandenburg (bitte nach Jahren 
auflisten)
a) wurden rechtlich nicht bindende Absichtserklärungen vor rechtlicher 

Klärung für rechtlich bindend gehalten;
b) fehlten bei rechtlich bindenden Absichtserklärungen Präzisierungen 

hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unternehmen oder der 
Zahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmer auf den zugesagten Arbeits-
plätzen;

c) waren keine Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung vereinbart;
d) war keine Nachweispflicht über die durch die Käufer getätigten Zusa-

gen für Investitionen und Arbeitsplätze getroffen?
56. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Brandenburg (bitte nach Jahren 

auflisten)
a) waren nachträgliche Kaufpreiserhöhungen vereinbart;
b) wurden nachträgliche Kaufpreiserhöhungen nicht eingefordert;
c) sind die Kaufpreise noch offen, und warum;
d) waren Rückabwicklungen bei Nichteinhaltung der Verträge vereinbart;
e) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe durchgeführt;
f) wurden Rückabwicklungen wegen welcher Gründe nicht durchgeführt;
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g) wurden Verzugszinsen fällig;
h) wurden Verzugszinsen nicht eingefordert, und warum?

57. Wie viele Gerichtsprozesse hat die Treuhand/BvS in Brandenburg geführt 
auf Grund von besonderen, juristisch nicht eindeutigen Bedingungen, ab-
hängigen Zusagen und fehlenden Regelungen über Nachweispflichten der 
Käufer?

58. Wie viele Verkaufsverträge in Brandenburg waren wegen welcher Gründe 
unwirksam?

59. Bei wie vielen Privatisierungsverträgen in Brandenburg
a) wurde welche Art der Vertragsstrafe vereinbart;
b) wurden – aus allen Gründen – Vertragsstrafen nicht umgesetzt?

Berlin, den 28. Mai 2020

Christian Lindner und Fraktion
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